
Gemeindeversammlung
Die stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwohner 
der Gemeinde Oetwil an der Limmat werden hiermit 
zur Teilnahme an der Gemeindeversammlung vom 
Dienstag, 28. Mai 2019, 20.00 Uhr in der
Gemeindescheune an der Schmittengasse eingeladen.

Bei der Drucklegung der Weisung zur Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2019 sind insbeson-
dere zum Traktandum 3 «Sanierung Bergstrasse inkl. Ersatz Wasserleitung sowie Erweiterung 
Beleuchtungsanlage – Genehmigung Kreditabrechnung» auf den Seiten 50 und 51 inhaltliche 
Fehler aufgetreten. Die Korrekturen auf den besagten Seiten sind in roter Farbe markiert.

Die Druckerei und der Gemeinderat entschuldigen sich für das Versehen und bedanken sich für 
Ihre Kenntnisnahme.

Korrigendum
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Akteneinsicht
Die Anträge und Akten zu den einzelnen Geschäften wie auch das Stimmregister liegen in der Gemeindekanzlei zur 
Einsicht auf. Zudem werden die Weisungen im Druck an die Haushaltungen verteilt. Zusätzliche Exemplare können, 
solange vorrätig, bei der Gemeindekanzlei nachbezogen werden. 

Stimmberechtigung
An der Gemeindeversammlung stimmberechtigt sind alle in der Gemeinde Oetwil an der Limmat wohnhaften 
Schweizerbürgerinnen und Schweizerbürger, welche das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und nicht vom Stimm-
recht ausgeschlossen sind. Die Wohnniederlassung beginnt mit der Abgabe der Ausweisschriften.

Nachträgliche Urnenabstimmung
Bei allen traktandierten Geschäften ist die nachträgliche Urnenabstimmung gemäss Art. 10 der Gemeindeordnung 
Oetwil an der Limmat resp. gemäss den Bestimmungen des Gesetzes über die Politischen Rechte gesetzlich 
ausgeschlossen.

Anfragen
Anfragen von allgemeinem Interesse sind im Sinne von § 17 Gemeindegesetz der Gemeindevorsteherschaft späte-
stens zehn Arbeitstage vor der Gemeindeversammlung schriftlich und vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Protokoll
Der Gemeindeschreiber trägt die Ergebnisse der Verhandlungen genau und vollständig in das Gemeindeversamm-
lungsprotokoll ein. Der Präsident und die Stimmenzähler prüfen innert längstens sechs Tagen nach Vorlage das 
Protokoll auf seine Richtigkeit. Nachher steht das Protokoll den Stimmberechtigten im Gemeindehaus zur Einsicht-
nahme offen. 

Rechtsmittel
Stimmrechtsrekurs
Wegen Verletzungen von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung kann innert 5 Tagen, von der 
Veröffentlichung der Gemeindeversammlungsbeschlüsse angerechnet, schriftlich Rekurs beim Bezirksrat Dietikon, 
8953 Dietikon, erhoben werden. Eine Person, die an der Versammlung teilgenommen hat, kann Stimmrechtsrekurs 
nur dann erheben, wenn sie die Verletzung schon in der Versammlung gerügt hat.

Gemeindebeschwerde
Gegen Gemeindeversammlungsbeschlüsse kann gestützt auf § 19 ff. des Verwaltungsrechtpfleggesetzes (Ver-
stoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen, von 
der Veröffentlichung des jeweiligen Beschlusses angerechnet, schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Dietikon,  
8953 Dietikon, erhoben werden. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die unterliegende Partei zu tragen.
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Bericht des Gemeinderates

a. Finanzieller Überblick zur Jahresrechnung und Erläuterungen zum abgeschlossenen Rechnungsjahr

Erfolgsrechnung
Die Erfolgsrechnung für das Jahr 2018 schliesst bei einem Aufwand von rund CHF 8,7 Mio. und einem Ertrag von
CHF 9,4 Mio. mit einem Ertragsüberschuss von CHF 711'724.04.
Gegenüber dem Budget 2018 mit Aufwandüberschuss von CHF 103'100 resultiert eine Resultatverbesserung von
rund CHF 814'800. Diese Resultatverbesserung ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass Mehrerträge bei
den Grundstückgewinnsteuern und netto um etwa CHF 100‘000 höhere Bussengelder aus der
Geschwindigkeitsüberwachung während der Baustellenphase Limmattalstrasse anfielen.
Die budgetierte Kostensteigerung im Bereich Ergänzungsleistungen zur AHV ist nicht eingetreten. Im Bereich
gesetzliche wirtschaftliche Hilfe konnten ausserordentliche Rückerstattungen erzielt werden. Die Kosten der
sozialen Sicherheit bleiben auf hohem Niveau.
Aufgrund der vorgenannten Abweichungen erreichen wir in diesem Jahr eine Selbstfinanzierung von CHF
1'271'084 anstelle der budgetierten CHF 266'900.
Investitionsrechnung
Verwaltungsvermögen
Im Bereich der Investitionsrechnung wurden gegenüber dem Budget weniger Ausgaben getätigt.
Wesentliche Investitionen im Zusammenhang mit dem Ersatz des Pumpwerks Letten verzögerten sich und
werden erst 2019 anfallen. Für die Sanierung des Schiebetors der Sammelstelle mussten CHF 24'878 und für
das eingelegte Leerrohr zwischen Oetwil a.d.L. und Würenlos CHF 26'462 je nicht budgetiert bereitgestellt
werden.
Finanzvermögen
Es ergaben sich keine nennenswerten Investitionen.
Finanzierung
Dank der höheren Selbstfinanzierung und geringeren Investitionen im Verwaltungsvermögen realisierten wir
einen Finanzierungsüberschuss von CHF 410'112 anstelle des budgetierten Finanzierungsfehlbetrags von CHF
772'100.
Die Übersicht zur Finanzierung der Jahresrechnung auf den Seiten 9 und 10 zeigt, dass der durch Steuern zu
finanzierende Haushalt eine Selbstfinanzierung von gut 526% erreicht. Ebenso decken Wasserversorgung und
Antennenanlage ihren Finanzbedarf vollumfänglich, im Gegensatz zu den Eigenwirtschaftsbetrieben Abwasser
und Abfall, deren ungedeckte Selbstfinanzierungen über die dafür vorgesehene Entnahme aus dem
zweckgebundenen Eigenkapital gedeckt werden müssen.
Bilanz
Aktiven
Die Aktiven bestehen zu 59% aus Finanzvermögen und 41% aus Verwaltungsvermögen.
Das Finanzvermögen setzt sich hauptsächlich aus dem Umlaufvermögen, sowie Grundstücken und Gebäuden
zusammen. Im Verwaltungsvermögen sind die gesamten Infrastrukturbauten und Mobilien bilanziert.
Passiven
Die Passiven bestehen zu 32% aus Fremdkapital und 68% Eigenkapital.
Die laufenden Verbindlichkeiten bestehen hauptsächlich aus Kreditoren, Depotgeldern und Kautionen.
Finanzkennzahlen
Die Steuerkraft pro Einwohner liegt bei CHF 3620 pro Einwohner was 12.5% unter dem kantonalen
Durchschnitt von CHF 4‘136 liegt.
Der Investitionsanteil war mit 11% gleich als im Vorjahr, ist aber immer noch tief aufgrund der verschobenen
Teil-Investitionen ins Jahr 2019.
Der Kapitaldienstanteil lag 2018 bei geringen 4%.
Das Nettovermögen pro Einwohner lag 2018 bei CHF 3'413.

b. Begründung erhebliche Abweichungen zum Budget:
Erfolgsrechnung: Die wesentlichen Abweichungen in der Erfolgsrechnung werden auf den Seiten 16 - 19 erläutert. 
Investitionsrechnung: Die wesentlichen Abweichungen in der Investitionsrechnung werden auf der Seite 21 
erläutert.
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Entwicklung der Verwaltungsrechnung nach Aufgaben 

0  Allgemeine Verwaltung

Legislative, Exekutive, Gemeindeverwaltung, Bauverwaltung, Verwaltungsliegenschaften 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 595'930 609'365 592'500
Aufwand -1'752'960 -1'728'283 -1'725'500
Saldo -1'157'030 -1'118'918 -1'133'000

Aufgrund mehrerer Bauvorhaben entstanden im Bereich Baubewilligungsgebühren Mehraufwendungen.  

1  Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 

Rechtswesen, Polizei, Rechtssprechung, Feuerwehr u. Feuerpolizei, Militär, Zivilschutz 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 422'228 252'154 231'900
Aufwand -771'836 -714'759 -703'200
Saldo -349'608 -462'605 -471'300

Aufgrund der Baustelle der Limmattalstrasse mussten zusätzliche Radarkontrollen durchgeführt werden. Es
entstanden Mehreinnahmen von rund CHF 163'000. Die Mehraufwendungen für zusätzliche Polizeistunden 
betrugen rund CHF 61'400.

Der Zweckverband Betreibungsamt Geroldswil-Weiningen-Oetwil erwirtschaftete einen Ertragsüberschuss. Der 
Anteil der Gemeinde Oetwil belief sich auf rund CHF 10'900. 

Der Beitrag an den Zweckverband Feuerwehr Geroldswil-Oetwil fiel rund CHF 11’800 tiefer aus als budgetiert. 

Der Beitrag an die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde sowie das Mandatszentrum fiel um rund CHF 23'900
höher aus als budgetiert.  

3  Kultur, Sport und Freizeit 

Kulturförderung, Massenmedien, Antennenanlagen, Parkanlagen, Wanderwege, Sport, übrige Freizeitgestaltung

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 287'283 307'479 273'600
Aufwand -540'472 -577'954 -573'400
Saldo -253'188 -270'475 -299'800
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Die Betriebsrechnung „Antennen- und Kabelanlage“ schloss mit einem Ertragsüberschuss von CHF 52’300 ab. 
Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 54’200. Die Reserven (Eigenkapital) des Regiebetriebes 
„Antennen- und Kabelanlage“ betragen Ende 2018 CHF 483'832.51.

4  Gesundheit 

Spitäler, Ambulante Krankenpflege, Krankheitsbekämpfung, Lebensmittelkontrolle, übriges Gesundheitswesen 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag -927 31'552 2'200
Aufwand -747'826 -626'603 -615'800
Saldo -748'753 -595'051 -613'600

Im Bereich der Pflegefinanzierung der Alters- und Pflegeheime entstanden Minderaufwendungen von CHF  
89'900. 

In den Bereichen Pflegefinanzierung der ambulanten Krankenpflege sowie der privaten Alters- und Pflegeheimen 
entstanden Mehraufwendungen von CHF 176'100. 

Der Beitrag an das Defizit der Spitex fiel um CHF 12'600 höher aus als budgetiert. Zudem entstanden 
Mehraufwendungen an die Anlaufstelle Gesundheit in Höhe von CHF 11'900 aufgrund einer 
Stellenprozenterhöhung.  

5  Soziale Sicherheit 

Sozialversicherung allgemeines, Krankenversicherung, Zusatzleistungen zur AHV/IV, Jugend, Invalidität, Alters- und Pflegeheim 

Weiningen, gesetzliche wirtschaftliche Hilfe, freiwillige wirtschaftliche Hilfe, Asylbewerberbetreuung, übrige soziale Wohlfahrt, Hilfsaktionen 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 1'095'287 1'001'476 746'200
Aufwand -2'478'589 -2'392'602 -2'470'500
Saldo -1'383'302 -1'391'126 -1'724'300

Die Aufwendungen im Bereich der sozialen Wohlfahrt sind erfahrungsgemäss schwierig zu budgetieren, da sie 
einerseits von den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten abhängen und anderseits in kleineren 
Gemeinden auch starken Schwankungen unterliegen.

Im Jahre 2018 entstanden im Bereich Zusatzleistungen inkl. Beihilfe Minderaufwendungen. Die budgetierte 
Kostensteigerung ist nicht eingetreten.  

Im Bereich gesetzliche wirtschaftliche Hilfe konnten ausserordentliche Rückerstattungen vereinnahmt werden. 
Der Nettoaufwand lag dadurch rund CHF 218'000 tiefer als budgetiert.
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6  Verkehr 

Gemeindestrassen, Bundesbahnen, Regionalverkehr 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 175'904 180'665 168'200
Aufwand -678'395 -643'021 -620'600
Saldo -502'491 -462'355 -452'400

Aufgrund umfangreicher Belagsarbeiten an der unterspülten Dorfstrasse/Hüttikerstrasse entstanden 
Mehraufwendungen von CHF 72'300. 

7  Umweltschutz und Raumordnung 

Brunnenwasserversorgung, Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Friedhof und Bestattung, Gewässerunterhalt und -

verbauung, Naturschutz, übriger Umweltschutz, Raumordnung 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 1'159'193 1'029'122 1'189'800
Aufwand -1'374'706 -1'257'153 -1'390'000
Saldo -215'513 -228'030 -200'200

Die Betriebsrechnung "Wasser" wies einen Ertragsüberschuss von CHF 190'415.45 aus, budgetiert war ein 
Ertragsüberschuss von CHF 63'400. Die Reserven (Eigenkapital) des Regiebetriebes "Wasser" betragen Ende 
2018 CHF 1'938'032.01. 

Die Betriebsrechnung "Abwasser" wies einen Aufwandüberschuss von CHF 47'597.32 aus, budgetiert war ein 
Aufwandüberschuss von CHF 97'500. Die Reserven (Eigenkapital) des Regiebetriebs "Abwasser" betragen Ende 
2018 CHF 670'656.43. 

Die Betriebsrechnung "Abfallbeseitigung" wies einen Aufwandüberschuss von CHF 19'405.36 aus, budgetiert war 
ein Aufwandüberschuss von CHF 27'200. Die Reserven (Eigenkapital) des Regiebetriebs "Abfallbeseitigung" 
betragen Ende 2018 CHF 188'339.65. 

Im übrigen Umweltschutz wurden die budgetierten Rechtsberatungskosten nicht vollständig beansprucht, es 
fielen Minderaufwendungen von CHF 15'000 an.  
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8  Volkswirtschaft 

Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Jagd und Fischerei, Industrie, Gewerbe, Handel, Elektrizitätsversorgung 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 234'013 228'891 225'000
Aufwand -54'483 -60'127 -77'300
Saldo 179'530 168'764 147'700

Der Gewinnanteil der ZKB fiel um rund CHF 9'100 höher aus als erwartet. 

Aufgrund weniger Holzschlagaufwendungen fiel die Försterbesoldung tiefer aus als budgetiert.  

9  Finanzen und Steuern 

Gemeindesteuern, Finanzausgleich, Kapitaldienst, Buchgewinne u. -verluste, Grundeigentum Finanzvermögen, Abschreibungen, 

Stiftungen 

Jahresrechnungen Budget
2018 2017 2018

Ertrag 5'450'534 5'030'416 4'922'500
Aufwand -308'455 -486'254 -278'700
Saldo 5'142'079 4'544'162 4'643'800

Die ordentlichen Steuereinnahmen des laufenden Jahres fielen um CHF 109'000 tiefer aus als budgetiert. 

Bei den ordentlichen Steuern der Vorjahre lagen die Eingänge um rund CHF 71'000 über den Erwartungen. 

Im Grundsteuerbereich resultierte ein Mehrertrag von rund CHF 463’200 gegenüber dem Budget.   

Aus dem Verkauf der Liegenschaft Kat.-Nr. 524 (54m2 bei der Haldenstrasse) resultierte ein Buchgewinn von 
CHF 26'900. Im Budget war der Landverkauf nicht vorgesehen.   
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Ortsplanung Oetwil an der Limmat, Revision kommunaler Verkehrsplan und kommunale 
Bau- und Zonenordnung

Antrag des Gemeinderates

1.	 Die Gesamtrevision der Ortsplanung Oetwil an der Limmat bestehend aus:

	 ✓ Bauordnung (synoptische Darstellung mit Erläuterungen), dat. 13.03.2019
	 ✓ Zonenplan (mit Zonenänderungen), Mst. 1:5000, dat. 11.02.2019
	 ✓ Kernzonenplan, Mst. 1:1000, dat. 11.02.2019
	 ✓ Kommunaler Teilrichtplan Verkehr, Mst. 1:5000, dat. 11.02.2019
	 ✓ Kommunaler Teilrichtplan Verkehr, Text, dat. 13.03.2019

	 wird in der vorliegenden Form festgesetzt.
2.	 Dem Bericht zu den (nicht berücksichtigten) Einwendungen vom 13. März 2019 wird zugestimmt.
3.	 Der Planungsbericht nach Art. 47 der Raumplanungsverordnung (RPV) vom 13. März 2019 wird zur Kenntnis 	
	 genommen.
4.	 Der Baudirektion des Kantons Zürich wird gestützt auf § 89 PBG beantragt, die Ortsplanung zu genehmigen.  
	 Die Bau- und Zonenordnung der Gemeinde Oetwil an der Limmat, welche die Gemeindeversammlung am  
	 28. Mai 2019 festsetzt, wird mit Rechtskraft der kantonalen Genehmigung verbindlich. Der Gemeinderat publi-	
	 ziert das Datum der Inkraftsetzung gemäss § 6 PBG.
5.	 Der Gemeinderat wird ermächtigt, Änderungen an der Revision der Ortsplanung vorzunehmen, sofern sich  
	 diese im Nachgang von Genehmigungs- oder Rechtsmittelverfahren als notwendig erweisen und kein Ermessen  
	 besteht. Solche Änderungen sind öffentlich bekannt zu machen. 

Gemeinderat Oetwil an der Limmat, 18. März 2019

Die Präsidentin:	 Der Schreiber:

R. von Planta	 Pierluigi Chiodini
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Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Gesamtrevision der Ortsplanung Oetwil an der Limmat bestehend aus 
Bauordnung, Zonenplan, Kernzonenplan und kommunalem Teilrichtplan Verkehr eingehend geprüft und empfiehlt 
der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2019 die Annahme.

Oetwil an der Limmat, 23. April 2019

Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident:	 Aktuar:

Erwin Bühler	 Gérald Künzle
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Weisung

Ausgangslage
Der weiteren Ausdehnung des Siedlungsgebiets sind durch die neuere Raumplanungsgesetzgebung zunehmend 
enge Grenzen gesetzt. Es ist wichtig, dass die Oetwiler Ortsplanung zeitgemäss auf die übergeordneten gesetz-
lichen Vorgaben ausgerichtet wird. Dem Flächenbedarf für die vielfältigen und sich ändernden Bedürfnisse von 
Wohnen, Gewerbe und öffentlichen Nutzungen soll an geeigneten Standorten Rechnung getragen werden. Eine 
angemessene Entwicklung von Oetwil soll auch in Zukunft möglich sein. Seit 2015 setzt sich der Gemeinderat 
deshalb intensiv mit der baulichen Entwicklung, aber auch mit Themen wie Frei- und Grünräume, belebtes Dorf-
zentrum und Gewerbe auseinander – gemeinsam mit einer breit aufgestellten Arbeitsgruppe. In diesem Rahmen 
wurden Planungsinstrumente erarbeitet, die für die Entwicklung in Oetwil künftig wegleitend sein sollen. Der Ent-
wicklungsschwerpunkt ist künftig vermehrt auf innerörtlich zur Verfügung stehende Flächen zu legen (Aktivierung 
und Nutzung innerer Reserven und Bauzonen).

Ortsplanungsleitbild 
In einem ersten Schritt wurde ein Ortsplanungsleitbild erarbeitet, welches seit Ende 2016 vorliegt. Dieses diente als 
Auslegeordnung und Entscheidungsgrundlage für die nachfolgende Revision der Planungsinstrumente wie Zonen-
plan, Kernzonenplan, Bau- und Zonenordnung sowie die kommunale Verkehrsrichtplanung. Das Ortsplanungsleit-
bild ist ein behördenverbindliches Führungsinstrument, das Auskunft über die Ziele gibt, welche einen Bezug zur 
räumlichen Entwicklung aufweisen. Das Ortsplanungsleitbild orientiert über die grundsätzlichen Rahmenbedingun-
gen wie die kantonalen und regionalen Planungen sowie über die bisherige Entwicklung in der Gemeinde Oetwil 
an der Limmat. Es konzentriert sich auf diejenigen Bereiche, auf welche im Rahmen der Revision der Ortsplanung 
tatsächlich Einfluss genommen werden kann. Insgesamt wurden sechs Sachthemen behandelt (Siedlungsentwick-
lung, Orts- und Quartierbild, Mobilität und Umwelt, Natur und Landschaft, Wirtschaft sowie Gesellschaft / Freizeit 
/ Kultur) und dazu Ziele und Massnahmen formuliert. Die Bevölkerung wurde mittels Umfrage in den Meinungs-
bildungsprozess zum Ortsplanungsleitbild miteinbezogen.

Planungsgruppe 
Zur Begleitung dieses komplexen Prozesses zur Revision der BZO und der Erarbeitung des Teilrichtplans Verkehr 
wurde eine breit abgestützte Planungsgruppe mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Bevölkerung sowie Fachper-
sonen aus den Bereichen Raumplanung und Städtebau zusammengestellt. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe (ArG 
Revision BZO) waren:

	 ✓ Walter Bühler, Gemeinderat, Bauvorstand (Vorsitz) [bis 30. Juni 2018]
	 ✓ Roland Hagenbucher, Gemeinderat, Bauvorstand (Vorsitz) [ab 1. Juli 2018]
	 ✓ Paul Studer, Gemeindepräsident [bis 30. Juni 2018]
	 ✓ Rahel von Planta, Gemeindepräsidentin, Sozialvorsteherin
	 ✓ Peter Ohnsorg, Architekt
	 ✓ Christoph Haller / Marsilio Passaglia, Planar AG für Raumentwicklung 
	 ✓ Josef Hilber, Leiter Bauamt

Revision Bau- und Zonenordnung BZO
Die Bau- und Zonenordnung (BZO) ist – unterstützt durch den neuen Teilrichtplan Verkehr – ein wichtiges Instru-
ment zur Steuerung der künftigen Entwicklung der Gemeinde. Die rechtsgültige Bau- und Zonenordnung stammt 
aus dem Jahr 1996 und wurde seither diverse Male teilrevidiert. Die Konzeption der Planung reicht damit an den 
Anfang der 1990er-Jahre zurück. Mit einer Bestandesdauer von ca. 15 Jahren gemäss Art. 15 des Raumplanungs-
gesetzes (RPG) hat die Nutzungsplanung ihr vorgesehenes Alter erreicht.
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Aus Gründen der Rechtssicherheit und Beständigkeit der Nutzungsplanung wurde nun die BZO gesamthaft über-
prüft und überarbeitet. Damit wird auch in Zukunft eine zeitgemässe Entwicklung und damit die Handlungsfähigkeit 
des Gemeinderates und der Baubehörde sichergestellt. Die Grundlagenerarbeitung für die Revision erfolgte in einer 
umfassenden Betrachtung über das gesamte Gemeindegebiet und auf der Basis von vorgängig definierten strate-
gischen und konzeptionellen Grundsätzen. Die einzelnen BZO-Artikel sowie die Abgrenzungen und Zuteilungen im 
Zonenplan wurden systematisch überprüft und gegebenenfalls angepasst oder ergänzt.

Die Revision der BZO und der Teilrichtplan Verkehr wurden in der Arbeitsgruppe regelmässig und umfassend disku-
tiert. Der Gemeinderat genehmigte die jeweiligen Zwischenstände und gab Hinweise zur Weiterbearbeitung. Weiter 
wurden mit dem kantonalen Amt für Raumentwicklung grundlegende und spezifische Themen diskutiert und für die 
weitere Bearbeitung definiert. Die Hinweise und Anträge aus der öffentlichen Auflage vom 12.01. bis 13.03.2018 
sowie der Stellungnahme der kantonalen Fachstellen aus der Vorprüfung und den Stellungnahmen der Nachbar-
gemeinden wurden einzeln in der Arbeitsgruppe und im Gemeinderat wohlwollend geprüft und das Ergebnis im 
«Bericht der (nicht berücksichtigten) Einwendungen» umfassend dokumentiert. 

Zentrale Themen der Revision
Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung umfasst folgende zentrale Sachthemen:

	 ✓ Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Dichten und Kapazitäten in den bestehenden Bauzonen
	 ✓ Förderung der Erneuerung der Gebäudesubstanz in der Kernzone
	 ✓ Anreize für eine qualitätsvolle innere Entwicklung der Baugebiete
	 ✓ Prüfung der Abgrenzung der Kernzone
	 ✓ Anpassungsbedarf an der Bauordnung, welcher sich aus der Vollzugspraxis ergibt

Primäres Ziel der vorliegenden BZO-Revision ist es grundsätzlich, die künftige Siedlungsentwicklung auf die be-
stehenden Bauzonen zu konzentrieren. Auf diese Weise können das Kulturland, das Naherholungsgebiet und das 
Landschaftsbild rund um die Gemeinde erhalten bleiben.

Die wesentlichsten Merkmale der BZO-Revision sind:

A.	 Bau- und Zonenordnung
	 ✓ Überarbeitung der Kernzonenvorschriften, um den nötigen Spielraum zur Weiterentwicklung des historischen 
		  Ortskerns (u.a. als Wohnquartier) zu schaffen, mit Aussagen zu Art und Mass der Nutzung, zur Gestaltung  
		  und zur Abbruchbewilligung
	 ✓ Vorschriften zur Gestaltung von Terrassenhäusern
	 ✓ Erlass von Sonderbauvorschriften für Teile der Wohnzonen W1.6a und b
	 ✓ Anpassung der Vorschriften zum Grenzbau von Klein- und Anbauten
	 ✓ Anpassung zu den Vorschriften über die notwendigen Abstellplätze für Motorfahrzeuge
	 ✓ Regelung zu den Kompetenzen der Baukommission
	 ✓ Anpassungen aufgrund der Harmonisierung der Baubegriffe

B.	 Zonenplan
Im Rahmen der Überarbeitung des Zonenplanes wurden darin folgende Anpassungen vorgenommen:
	 ✓ Anpassung und Abgrenzung der Kernzone beim Kindergarten
	 ✓ Bereiche mit Sonderbauvorschriften in den Wohnzonen W1.6a und b
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C.	 Kernzonenplan
Der Kernzonenplan hat sich weitgehend bewährt, weshalb er grossmehrheitlich unverändert belassen bleibt. Er 
übernimmt die relevanten Festlegungen aus dem kantonalen Inventar der Ortsbilder von überkommunaler Be-
deutung. Einzig das heutige Kindergartenareal im Oberdorf wurde aus der Kernzone ausgeschieden und neu der 
Wohnzone W1.6 zugewiesen. Die Kernzone ist im Bereich des Kindergartens von drei Seiten von der Wohnzone 
W1.6 umgeben; visuell ist die Parzelle nicht als Teil der Kernzone wahrnehmbar; vielmehr markiert die «Nötzli-
schüür» an der Dorfstrasse den Eingang zum Ortskern.

Zudem ergaben sich zwei Anpassungen im Kernzonenplan einerseits eines Gebäudes von überkommunaler 
Bedeutung durch die Aufnahme als sog. schwarzes Gebäude (Wöschhüsli am Oberdorfplatz, Kat.-Nr. 1341) und 
andererseits bei einem anderen Gebäude durch die Definition der Firstrichtung (Wohnhaus Dorfstrasse 32). 

Im Weiteren erfährt die Bungertfläche im Bereich des Bachweges aufgrund eines begründeten Gesuches eines 
Grundeigentümers eine entsprechende flächenmässige Anpassung zwecks Erstellung eines Neubaus, womit 
gleichzeitig eine ortsbildverträgliche Mobilisierung der inneren Nutzungsreserven unter Einhaltung einer hohen 
Wohnqualität erreicht wird, was wiederum dem Zweckgedanken der revidierten Kernzonenvorschriften entspricht.

Revision Teilrichtplan Verkehr
Der kommunale Gesamtplan aus dem Jahr 1983 besteht aus einem Bericht mit Zielen und Festlegungen für die 
Teilbereiche Siedlung, Landschaft, Verkehr, Versorgung und öffentliche Bauten und Anlagen. Inzwischen bestehen 
neue übergeordnete planerische und gesetzliche Grundlagen, welche eine Anpassung auch der kommunalen 
Richtplanung nach sich ziehen. Allerdings ist nur der kommunale Verkehrsrichtplan gesetzlich vorgeschrieben 
(§ 31 PBG), weshalb sich der Revisionsbedarf in der kommunalen Richtplanung einzig auf diesen Teilrichtplan 
beschränkte. Im kommunalen Teilrichtplan Verkehr wurden die Bereiche Strassenverkehr, öffentlicher Personen-
verkehr, Fussverkehr, Veloverkehr und Parkierung in Übereinstimmung mit der kantonalen und regionalen Richt-
planung überarbeitet und wo nötig angepasst. 

Der kommunale Verkehrsrichtplan ist gemäss Art. 15 Ziff. 1 der Gemeindeordnung Oetwil von der Gemeindever-
sammlung festzusetzen und bedarf der Genehmigung durch die kantonale Baudirektion. Für Grundeigentümer hat 
der Verkehrsplan keine direkten rechtlichen Auswirkungen. Ziele und Festlegungen aus der kommunalen Verkehrs-
richtplanung sind lediglich für die Behörden verbindlich.

Gewässerraum
Seit dem 1. Januar 2011 ist das revidierte Gewässerschutzgesetz des Bundes in Kraft. Die Kantone werden ver-
pflichtet, den Gewässerraum im ganzen Kantonsgebiet festzulegen. Bis zur definitiven Festlegung des Gewäs-
serraumes gelten Übergangsbestimmungen, welche im Vergleich mit dem definitiven Gewässerraum restriktiver 
angesetzt sind. Die Festlegung des Gewässerraumes wird nicht mit dieser Revision, sondern in einem separaten 
Verfahren bearbeitet. 
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Stellungnahme der Baudirektion Kanton Zürich, Amt für Raumentwicklung (ARE)
Der Gemeinderat behandelte die BZO-Revisionsvorlage an seiner Sitzung vom 17. Juli 2017 und verabschiedete 
den Entwurf zu Handen der Vorprüfung beim Kanton. Die Vorlage wurde durch das Amt für Raumentwicklung 
(ARE) vorgeprüft. Der Vorprüfungsbericht (ARE Nr. 17-1123), datiert vom 16. Oktober 2017. Das ARE unterzog 
die beantragte Revision einer umfassenden Prüfung unter Beizug diverser kantonaler Stellen und nahm dabei 
eine Gesamtbeurteilung der Revision wie auch eine Beurteilung zu den einzelnen Revisionspunkten im Detail mit 
diversen Empfehlungen und Anträgen vor. Die Anträge des ARE wurden an der Sitzung der Arbeitsgruppe vom 
30. Oktober 2017 besprochen und sind – soweit von der Arbeitsgruppe als sinnvoll erachtet – in die überarbeitete 
Vorlage eingeflossen.

Im Anschluss an die Bereinigungsarbeiten an den Revisionsunterlagen erfolgte zwischen dem 12. Januar und  
13. März 2018 die öffentliche Auflage, während welcher diverse Einwendungen beim Gemeinderat eingingen, die 
in der Folge teils berücksichtigt, teils nicht berücksichtigt wurden. Die Begründungen zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen finden sich im separat aufliegenden «Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen» wieder. 

Gesamtfazit
Der Gemeinderat beurteilt die vorliegende Gesamtrevision der Ortsplanung, umfassend die Revision der Bau- und 
Zonenordnung und des kommunalen Teilrichtplanes «Verkehr» als zukunftsträchtige Planungsinstrumente, wel-
che zusammen eine zielgerichtete, ortsbaulich zusammenhängende Weiterentwicklung von Oetwil ermöglichen. 
Gleichzeitig werden wichtige Elemente der räumlichen und baulichen Oetwiler Identität gesichert. Dem ländlichen 
Siedlungsraum in der Region wird Rechnung getragen. 

Die Einzelheiten der Revision sind aus den Unterlagen ersichtlich, welche im Gemeindehaus im Rahmen der 
öffentlichen Auflage vor der Gemeindeversammlung aufliegen und auf der Webseite der Gemeinde zur Ein-
sichtnahme bzw. zum Herunterladen aufgeschaltet sind. Die Revision umfasst folgende Unterlagen:

	 ✓ Bauordnung (synoptische Darstellung mit Erläuterungen), dat. 13.03.2019
	 ✓ Zonenplan (mit Zonenänderungen), Mst. 1:5000, dat. 11.02.2019
	 ✓ Kernzonenplan, Mst. 1:1000, dat. 11.02.2019
	 ✓ Kommunaler Teilrichtplan Verkehr, Mst. 1:5000, dat. 11.02.2019
	 ✓ Kommunaler Teilrichtplan Verkehr, Text, dat. 13.03.2019
	 ✓ Planungsbericht nach Art. 47 RPV, dat. 13.03.2019
	 ✓ Bericht zu den (nicht berücksichtigten) Einwendungen, dat. 13.03.2019

Auf den folgenden Seiten finden Sie die synoptische Darstellung der Bau- und Zonenordnung.
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Sanierung Bergstrasse inkl. Ersatz Wasserleitung sowie Erweiterung Beleuchtungsanlage – 
Genehmigung Kreditabrechnung

Antrag des Gemeinderates

1.	 Die Kreditabrechnung für die Sanierung der Bergstrasse im Gesamtumfang von CHF 632'905.75 (inkl. MwSt.) 
	  mit einer begründeten Kreditüberschreitung von CHF 52'905.75 (inkl. MwSt.) wird genehmigt.

Gemeinderat Oetwil an der Limmat, 18. März 2019

Die Präsidentin:	 Der Schreiber:

R. von Planta	 Pierluigi Chiodini

Abschied der Rechnungsprüfungskommission

Die Rechnungsprüfungskommission hat die Kreditabrechnung der Sanierung Bergstrasse im Gesamtumfang von 
CHF 632'905.75 inklusive MwSt. und einer Kreditüberschreitung von CHF 52'905.75 inklusive MwSt. geprüft und 
empfiehlt der Gemeindeversammlung vom 28. Mai 2019 die Annahme. Die Gründe für die Kreditüberschreitung 
sind begründet und sehr gut nachvollziehbar.

Oetwil an der Limmat, 30. Januar 2019

Rechnungsprüfungskommission Oetwil an der Limmat

Präsident:	 Aktuar:

Erwin Bühler	 Gérald Künzle
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Weisung

Ausgangslage
Den Stimmberechtigten der Gemeinde Oetwil an der Limmat wurde an der Gemeindeversammlung vom 31. Mai 2016 
die Vorlage zur Sanierung der Bergstrasse im Bereich ab der Kreuzung Dorfstrasse / Bergstrasse bis zur Gabe-
lung in die Rainstrasse unterbreitet. Es galt, den Objektkredit von CHF 580'000.00 (inkl. MwSt.) 
[Kostengenauigkeit +/- 10 %] für die Sanierung des besagten Abschnittes der Bergstrasse mit Ersatz der Wasser-
leitung sowie Erweiterung der Beleuchtungsanlage zu bewilligen. Gemäss Art. 11 lit. d) Ziff. 8 der Gemeinde-
ordnung der Politischen Gemeinde Oetwil an der Limmat vom 10. Juli 2005 sind neue einmalige Ausgaben von 
mehr als CHF 50'000.– der Gemeindeversammlung zu unterbreiten.

Der Vorlage lag der beleuchtende Bericht zu Grunde. Darin wurde den Stimmberechtigten das dringend notwen-
dige Strassenbauprojekt, die Notwendigkeit des Ersatzes der Wasserleitung, sowie die erforderliche Anpassung 
der Beleuchtungsanlage detailliert und unter Nennung der jeweiligen Investitionskosten aufgezeigt. Zuvor hat-
te die Rechnungsprüfungskommission die Vorlage geprüft und empfahl den Stimmberechtigten, der Vorlage 
zuzustimmen.

Nach Rechtskraft des Gemeindeversammlungsbeschlusses konnten die Arbeiten sodann im September 2016 
begonnen werden und wurden bis Mitte Oktober 2017 ausgeführt. Mit dem Einbringen des Deckbelages konnte 
Ende Oktober 2017 das ausgeführte Bauwerk abgenommen werden.

Bauabrechnung
Nach Vorliegen sämtlicher Unternehmerrechnungen ist die Bauabrechnung zusammengestellt worden und präsen-
tiert sich in der Folge wie nachstehend aufgeführt:

Arbeitsgattung Kreditbetrag CHF inkl. 
MwSt.

Abrechnung CHF inkl. 
MwSt.

Differenz CHF inkl. 
MwSt.

Bauarbeiten 282'000.00 307'229.65   25'229.65

Installationsarbeiten 157'000.00 146'368.35 - 10'631.65

Nebenarbeiten   38'000.00   41'653.65     3'653.65 

Technische Arbeiten 103'000.00 137'654.10   34'654.10

Total 580'000.00 632'905.75   52'905.75

Die Kreditüberschreitung im Umfang von CHF 52'905.75, d.h. 9,1%, ist damit zu begründen, dass zusätzliche Be-
lagssanierungsarbeiten im Bereich der Liegenschaft Bergstrasse 21 notwendig wurden, um die Liegenschaft gegen 
Schäden vor Starkregen ab der Bergstrasse besser zu schützen. Im Zuge der Tiefbauarbeiten wurden zudem 
gleichzeitig die Kanalisationsanschlüsse der Liegenschaften, welche an die Hauptleitung in der Bergstrasse ange-
schlossen sind, einer Kanal-TV-Untersuchung unterzogen, um allfälligen Sanierungsbedarf zu Lasten der privaten 
Grundeigentümer klären zu lassen. Diese Massnahmen erforderten einen höheren Aufwand bei den technischen 
Arbeiten, da zusätzliche Abklärungen technischer Art durch das begleitende Ingenieurbüro notwendig wurden. An-
dererseits konnten die Installationsarbeiten im Zuge des Verlegens der neuen Wasserleitung günstiger abgerechnet 
werden als prognostiziert.




